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RS OGH 1993/2/3 3Ob3/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.02.1993

Norm

EO §35 K

EO §39 Abs1 Z1 IIIA

EO §39 Abs1 Z1 IVE

EheG §98

Rechtssatz

Durch eine Entscheidung nach § 98 EheG wird ein bestehender Exekutionstitel nicht für ungültig erkannt, aufgehoben

oder sonst für unwirksam erklärt; eine Einstellung der Exekution gemäß § 39 Abs 1 Z 1 EO kann allein aufgrund einer

solchen Entscheidung nicht erfolgen, vielmehr muß die verpflichtete Partei Einwendungen nach § 35 EO erheben.
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